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Dominanz von Heidel- oder Preiselbeere) sowie ei-
nem Mosaik unterschiedlicher Altersstadien mit
offenen Sandstellen, niedrig- und hochwüchsigen
Heidebeständen, einschließlich ihrer typischen
Tier- und Pflanzenarten, insbesondere der Zaun-
eidechse,

bb) 2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Coryne-
phorus und Agrostis (Dünen im Binnenland)
auf den Schwalbenbergen mit gut entwickelten,
nicht oder wenig verbuschten, von offenen Sand-
stellen durchsetzten Sandtrockenrasen einschließ-
lich ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten,

cc) 3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegeta-
tion des Magnopotamions oder Hydrocharitions
als naturnahe Stillgewässer und Altwässer mit kla-
rem bis leicht getrübtem, gut nährstoffversorgtem
Wasser sowie gut entwickelter Wasser- und Ver-
landungsvegetation einschließlich ihrer typischen
Tier- und Pflanzenarten (u. a. Krebsschere), u. a.
mit Vorkommen untergetaucht wachsender Vege-
tation wie Großlaichkraut-Gesellschaften und/oder
Froschbiss-Gesellschaften,

dd) 3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit
Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
als naturnahe Fließgewässer mit unverbauten
Ufern, vielfältigen Sedimentstrukturen (in der Re-
gel Wechsel zwischen feinsandigen, kiesigen und
grobsteinigen Bereichen), guter Wasserqualität, na-
türlicher Dynamik des Abflussgeschehens, einem
durchgängigen, unbegradigtem Verlauf und zu-
mindest abschnittsweise naturnahem Auwald- und
Gehölzsaum sowie gut entwickelter flutender Was-
servegetation an besonnten Stellen einschließlich
der typischen Tier- und Pflanzenarten; Sicherung
des funktionalen Zusammenhangs mit den Ufer-
biotopen und der bei Hochwasser überfluteten
Aue,

ee) 4030   Trockene europäische Heiden
als strukturreiche, teils gehölzfreie, teils von Baum-
gruppen durchsetzte Zwergstrauchheiden mit Do-
minanz von Besenheide (eingestreut Englischer
oder Behaarter Ginster, teilweise auch Dominanz
von Heidel- oder Preiselbeere) sowie einem aus
geeigneter Pflege resultierendem Mosaik unter-
schiedlicher Altersstadien mit offenen Sandflä-
chen, niedrig- und hochwüchsigen Heidebestän-
den, einschließlich ihrer typischen Tier- und Pflan-
zenarten, insbesondere beim Finkenherde,

ff) 6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren
und montanen bis alpinen Stufe
als artenreiche Hochstaudenfluren (einschließlich
ihrer Vergesellschaftungen mit Röhrichten) an Ge-
wässerufern und feuchten Waldrändern mit ihren
typischen Tier- und Pflanzenarten,

gg) 6510   Magere Flachlandmähwiesen (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
als artenreiche, vorwiegend gemähte Grünland-
flächen auf mäßig feuchten bis mäßig trockenen
Standorten, teilweise im Komplex mit Feuchtgrün-
land oder Magerrasen, einschließlich ihren typi-
schen Tier- und Pflanzenarten,

hh) 9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebe-
nen mit Quercus robur
als naturnahe bzw. halbnatürliche, strukturreiche
Eichenmischwälder auf nährstoffarmen, trockenen
bis feuchten Sandböden mit allen Altersphasen in
mosaikartigem Wechsel, mit ursprünglich im Na-
turraum heimischen Baumarten, einem hohen Tot-
und Altholzanteil, Höhlenbäumen und vielgestal-
tigen Waldrändern einschließlich ihrer typischen
Tier- und Pflanzenarten,

ii) 91F0   Hartholzauewälder mit Quercus robur, Ul-
mus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

als naturnahe Hartholz-Auwälder in den Fluss-
auen von Aller und Lachte, die einen naturnahen
Wasserhaushalt mit periodischen Überflutungen
und alle Altersphasen in mosaikartigem Wechsel
aufweisen, mit ursprünglich im Naturraum heimi-
schen Baumarten, einem hohen Tot- und Altholz-
anteil, Höhlenbäumen, vielgestaltigen Waldrändern
und auentypischen Habitatstrukturen (Flutrinnen,
Tümpel u. a.) einschließlich ihrer typischen Tier-
und Pflanzenarten,

c) der Tierarten (Anhang II FFH-Richtlinie)

aa) Fischotter (Lutra lutra)

als vitale, langfristig überlebensfähige Population
der Art, u. a. durch Sicherung und Entwicklung
naturnaher Gewässer und Auen (natürliche Ge-
wässerdynamik mit strukturreichen Gewässerrän-
dern, Weich- und Hartholzauenbereichen an Fließ-
gewässern, hohe Gewässergüte); Förderung der
Wandermöglichkeit des Fischotters entlang von
Fließgewässern (z. B. Bermen), einer gewässertypi-
schen Fauna (Muschel-, Krebs- und Fischfauna) als
Nahrungsgrundlage,

bb) Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

als vitale, langfristig überlebensfähige Population
der Art, u. a. durch Sicherung insbesondere unter-
wuchsreicher Buchenwälder, aber auch anderer
naturnaher, teilweise feuchter Mischwaldtypen mit
hohem Baumhöhlenangebot,

cc) Teichfledermaus (Myotis dasycneme)

als vitale, langfristig überlebensfähige Population
der Art, u. a. durch Sicherung und Optimierung
strukturreicher Gewässerränder als Insektenreser-
voir sowie Förderung auch kleinerer, linienförmi-
ger Gewässer (Bäche, Gräben) als Flugstraßen zu
Jagdgebieten,

dd) Großes Mausohr (Myotis myotis)

als vitale, langfristig überlebensfähige Population
der Art, u. a. durch Sicherung insbesondere unter-
wuchsarmer Buchenhallenwälder aber auch ande-
rer naturnaher, unterwuchsarmer Waldtypen und
zeitweise kurzrasiger Wiesen und Weiden,

ee) Steinbeißer (Cobitis taenia)

als vitale, langfristig überlebensfähige Population
in durchgängigen, besonnten Gewässern im Tief-
land mit vielfältigen Uferstrukturen, abschnitts-
weiser Wasservegetation (mit Beständen an höhe-
ren Unterwasserpflanzen), gering durchströmten
klaren und sauerstoffreichen Flachwasserberei-
chen und sich umlagerndem sandigen Gewässer-
bett sowie naturraumtypischer Fischbiozönose,

ff) Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)

als vitale, langfristig überlebensfähige Population
in Fließ- und Stillgewässern (z. B. Auengewässer)
mit großflächigen Wasser- und/oder Schwimm-
blattpflanzenbeständen und lockeren, durchlüfte-
ten Schlammböden auf sandigem Untergrund,

gg) Bitterling (Rhodeus armarus)

als vitale, langfristig überlebensfähige Population
in Flussauen mit natürlicher Überflutungsdy-
namik und einem Mosaik aus verschiedenen, bei
Hochwasser miteinander vernetzten sommerwar-
men Altwässern und anderen Stillgewässern mit
verschiedenen Sukzessionsstadien, wasserpflanzen-
reichen Uferzonen, sandigen Substraten und aus-
geprägten Großmuschelbeständen sowie naturraum-
typischer Fischbiozönose,
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hh) Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia [serpen-
tinus])
als vitale, langfristig überlebensfähige Population
durch Erhaltung und Förderung naturnaher Fließ-
gewässer mit stabiler natürlicher strukturreicher
Gewässersohle als Lebensraum der Libellen-Lar-
ven unter Minimierung des Eintrags von Boden-
partikeln in das Gewässersystem und unter Re-
duzierung der Mobilisierung von Bodenpartikeln
innerhalb von Gewässern des Einzugsgebiets und
weitgehender Unterbindung des Eintrags dieser
Sedimente in die naturnahen Gewässer.

(6) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele auf
land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie von Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen soll insbesondere durch Angebote
des Vertragsnaturschutzes erfolgen.

§ 3
Schutzbestimmungen

(1) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG sind im NSG alle Handlungen
verboten, die das NSG oder einzelne seiner Bestandteile zer-
stören, beschädigen oder verändern, sofern in dieser Verord-
nung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG darf das NSG außerhalb der
in der Karte dargestellten Wege nicht betreten oder auf sons-
tige Weise aufgesucht werden.

(3) Darüber hinaus werden folgende Handlungen, die das
NSG oder einzelne seiner Bestandteile gefährden oder stören
können, untersagt:
1. Hunde frei laufen zu lassen,
2. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur durch Lärm

oder auf andere Weise zu stören,
3. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen,

Wege und Plätze mit Kraftfahrzeugen zu befahren oder
Kraftfahrzeuge dort abzustellen,

4. im NSG und außerhalb in einer Zone von 500 m Breite um
das NSG herum unbemannte Luftfahrzeuge (z. B. Modell-
flugzeuge, Drachen) zu betreiben und mit bemannten Luft-
fahrzeugen (z. B. Ballonen, Hängegleitern, Gleitschirmen,
Hubschraubern) zu starten oder, abgesehen von Notfall-
situationen, in diesem zu landen,

5. Feuer zu entfachen oder zu unterhalten,
6. organisierte Veranstaltungen ohne Zustimmung der zu-

ständigen Naturschutzbehörde durchzuführen; die zustän-
dige Naturschutzbehörde kann Regelungen zu Zeitpunkt,
Ort und Ausführungsweise treffen, die geeignet sind, Be-
einträchtigungen oder Gefährdungen des NSG, einzelner
seiner Bestandteile oder seines Schutzzwecks entgegen-
zuwirken.

(4) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd bleibt unbe-
rührt. Dies gilt nicht für die Neuanlage jagdwirtschaftlicher
Einrichtungen, soweit § 4 keine näheren Regelungen trifft.

§ 4
Freistellungen

(1) Die in den Abs. 2 bis 7 aufgeführten Handlungen oder
Nutzungen sind von den Regelungen des § 24 Abs. 2 NNatG
und des § 3 freigestellt und bedürfen keiner naturschutzrecht-
lichen Befreiung.

(2) Allgemein freigestellt sind
1. das Betreten des Gebiets durch die Eigentümer und Nut-

zungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßi-
gen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke,

2. das Betreten des Gebiets und die Durchführung von Maß-
nahmen:
a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie de-

ren Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben,
b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher

Stellen sowie deren Beauftragte in Erfüllung der dienst-

lichen Aufgaben dieser Behörden; die Durchführung
von Maßnahmen durch Bedienstete der Denkmalpfle-
gebehörde nach Anzeige bei der zuständigen Natur-
schutzbehörde,

c) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht; die Durch-
führung von Maßnahmen nach Anzeige bei der zustän-
digen Naturschutzbehörde, es sei denn, es handelt sich
um eine gegenwärtige erhebliche Gefahr, die ein sofor-
tiges Handeln erfordert; in diesem Fall ist die zustän-
dige Naturschutzbehörde unverzüglich über die durch-
geführten Maßnahmen zu unterrichten,

d) zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Unter-
suchung und Kontrolle des Gebiets im Auftrag oder auf
Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde oder
mit deren Zustimmung,

e) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie
Information und Bildung mit Zustimmung der zustän-
digen Naturschutzbehörde,

f) für organisierte Naturführungen unter fachkundiger
Leitung mit Zustimmung der zuständigen Naturschutz-
behörde,

3. das Betreten des Gebiets für Freizeitaktivitäten in entspre-
chend kenntlich gemachten Bereichen, sofern es mit dem
Schutzzweck vereinbar ist; die Kennzeichnung erfolgt mit
Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde,

4. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Wege, soweit dies
für die freigestellten Nutzungen erforderlich ist,

5. das Befahren des in der Karte dargestellten unbefestigten
Weges zum Erreichen der als Parkfläche genutzten Wiese,

6. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und in Ge-
wässern zweiter Ordnung und dritter Ordnung nach den
Grundsätzen des NWG mit Zustimmung der zuständigen
Naturschutzbehörde,

7. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der beste-
henden rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen in der
bisherigen Art und im bisherigen Umfang,

8. das Freilaufen lassen von Hunden in den Dammasch-
wiesen in der Zeit vom 1. September bis zum 28. Februar
des folgenden Jahres.

(3) Freigestellte Handlungen und Nutzungen an und auf der
Aller sind

1. das Betreten des Gebiets auch außerhalb der Wege

a) zum Baden — an den in der Karte dargestellten Bade-
stellen — in der Aller im Bereich der Mündung der
Lachte und im Bereich der Mündung des rechtsseitigen
Altarmes nördlich von Altencelle,

b) zur Durchführung des Allerfackelschwimmens im Feb-
ruar eines jeden Jahres,

c) zur Durchführung des Celler Triathlons auf der Aller
im August eines jeden Jahres,

d) zur Durchführung von Ruderregatten auf der Aller im
September bzw. Oktober eines jeden Jahres,

e) zum Ein- und Aussetzen von Booten vom Flurstück 61/5,
Flur 8, Gemarkung Altencelle, in die Aller,

2. das Befahren der Aller mit nicht durch Motorkraft ange-
triebenen Wasserfahrzeugen sowie das Anlanden an Ufern
und das Ein- und Aussetzen von Wasserfahrzeugen an den
rechtmäßig vorhandenen Steganlagen sowie das Befahren
der Lachte mit nicht durch Motorkraft angetriebenen Was-
serfahrzeugen von maximal 6 m Länge und 1 m Breite.

(4) Freigestellte Handlungen und Nutzungen bezüglich
jagdwirtschaftlicher Einrichtungen sind die Nutzung, Unter-
haltung und Instandsetzung bestehender jagdwirtschaftlicher
Einrichtungen, insbesondere von Ansitzen, deren Errichtung
mit Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde.

(5) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche
Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis und nach folgen-
den Vorgaben:






